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Pastoren jedes Ohrts alsobald verkün¬
det , und von denselben eingeschrieben

werden ; Zm widrigen aber allerdings

für heimliche Verkuppelung und nichtig

erkandt , auch keine Urocesso , es wäre

denn Lopula Larnali8 zwischen den Con-

trahenten Vorgängen , welchenfalls die

Sache nach Befindung der Umständen

und Ausweisung der Rechten äeciäiret,

an Unserm ( lonsiswrio darüber crthci-

let werden sollen . "

auch in Jever vigoristrt werden solle , so wird

solches hiedurch den sämtliche » Eingesessenen

der Erbherrschaft Jever zur Nachachtung be¬

kannt gemacht.

5) Bekanntmachung der Köhrungs-
Commission vom  z . Febr . 1827,

xudl . am 7 . ejiasäam.

Da die Vorschrift in der Bekanntma - J,,ti,,,at, -onb -z

chuNg Herzogl . Regierung VoM20 . Dec . 1819 ., ^ IO. der Re-

die Köhrungs - Anstalt betreffend , wornach

Hengsthalter angewiesen sind , ein Verzeichniß vom 20. Dec.

der von ihren Hengsten belegten Stuten all - ' K' s die Köh-

jährlich an die resp . Herzogl . Aemter einzu - ^ ffmd̂ "
reichen , nicht durchgängig befolgt wird , so

findet die Köhrungs - Commission sich veran¬

laßt , den § , 10 . jener Bekanntmachung hie-

mit in Erinnerung zu bringen , und darnach
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